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Karl weder den Vertrag von 1614 halten, noch die Landschaft

bei Hab und Gut, Ehre und Kredit schützen wolle, ungeachtet

sie die kräftigsten Reverse und Schadloshaltungen in Handen
habe. Da derselbe dem Rittmeister Haßlinger vom Harantischen
Regiment die schuldige Diskretion beim Abmarsch nicht bezahlt
habe, habe der Rittmeister den Leuten am Eschnerberg das

Vieh weggetrieben und so jener Landschaft einen Schaden von
vielen tausend Gulden verursacht, da doch der Graf denselben

hätte abwenden können, wenn er seine Schuldigkeit geleistet
und väterliche Vorsorge für das Land gehabt hätte.

Die weiteren Beschwerden gegen den Grafen lautsten:
1. Als der Graf im August 1683 seine Kompagnie zu den

schwäbischen Kriegsvölkern schicken sollte, habe er ohne Voll¬
macht und kaiserliches Patent die jungen ledigen Leute, meist

Söhne armer Witwen, mit Gewalt und Schmach zum Kriegs¬
dienst gezwungen, sei mit seinen Trabanten in die Häuser ge¬

drungen und habe mit Drohungen und offenbaren Mißhand¬
lungen die Leute geschändet und geschmäht, ungeachtet Land¬
ammänner und Gerichtsleute geziemend Vorstellungen und
Protest eingelegt hatten. Dies habe er getan, weil er kein Geld
gehabt, Soldaten zu werben und sie mit Handgeld und Mon¬
tur zu versehen und weil er ein neues Recht, eine neue Gerecht-
tigkeit einführen wolle, die allem göttlichen und menschlichen
Wesen zuwider laufe.

2. Das Schloß zu Vaduz laste der Graf ganz wüst und
öde liegen und zugrunde gehen, während er ganz neue, der
Herrschaft unnütze, der Landschaft schädliche Gebäude aufführe,
zu deren Erbauung er die Leute durch Gewalt und Strafen
zwingen wolle. Ihre Dienste und Fronden seien im sulzischen
Urbar klar enthalten, und wie die Landschaft gelobt, darnach
zu handeln, so habe hinwiederum die Herrschaft der Landschaft
verheißen, sie bei demselben zu belassen und zu schirmen. Der
regierende Graf aber achte solches alles nicht; er wolle der
Landschaft sogar aufbürden, außer den Grenzen der Herrschaft
Dienste zu tun. Richt genug: der, Graf logiere sich mit seinen
Jägern und Hunden und vielem Gesinde in die Häuser der
Landleute ein, zumal in der Fastnacht, bei Hochzeiten und
Kirchweihen, und wenn die Vorräte aufgezehrt seien, oder es
ihm nicht gefalle, begebe er sich in das Wirtshaus und zehre
dort auf der Landleute Rechnung.

3. Ferner unterstehe sich der Graf, ohne Fug und Recht,
mit weitgesuchten Vorwänden und offenbarer Gewalttätigkeit
die Alpen und Wälder der Gemeinden zu überziehen, sich in


